
TI-Pauschalen je Standort ab dem 01.01.2026

Bedingungen
Standorte mit 

bis zu 3 ZÄ*

Standorte mit 

4 bis 6 ZÄ*

Standorte mit 

mind. 7 ZÄ*

monatliche TI-Pauschale

 - Anbindung an die TI mit sämtlichen Pflichtanwendungen

 - SMC-B vorhanden und aktiviert

 - mind. ein eHBA vorhanden und aktiviert

 - TI-Eigenerklärung bei der KZV S-H vollständig abgegeben

263,62 €    313,52 €    359,10 €    

abgesenkte Pauschale
 - Fehlen einer Pflichtanwendung oder

 - TI-Eigenerklärung bei der KZV S-H nicht vollständig abgegeben
131,81 €    156,75 €    179,55 €    

monatliche TI-Pauschale  - nach Konnektortausch (01.01.2021 - 30.06.2023) 221,13 €    269,17 €    312,91 €    

abgesenkte Pauschale
 - nach Konnektortausch (01.01.2021 - 30.06.2023)

   und Fehlen einer Pflichtanwendung   
110,57 €    134,58 € 156,45 €    

keine Pauschale

 - Fehlen von mindestens zwei Pflichtanwendungen oder

 - Fehlen einer aktivierten SMC-B oder

 - Fehlen eines aktivierten eHBA oder

 - TI-Eigenklärung bei der KZV S-H nicht abgegeben

0,00 €    0,00 €    0,00 €    

* gezählt werden Vertragszahnärzte und angestellte Zahnärzte mit mindestens 20 Stunden Arbeitszeit (Stichtag: letzter Tag im Quartal)


